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Antrag gemäss § 52 GOGR 
„Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit" 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sek-
tor» mitzuunterzeichnen und somit den verfassungsmässigen Grundsatz «gleicher Lohn 
für gleichwertige Arbeit» umzusetzen und die Einhaltung der Lohngleichheit regelmas-
sig mit einem Bericht zu überprüfen. 

Begründung 
Seit über 36 Jahren ist die Lohngleichheit von Frau und Mann in der Bundesverfassung 
(BV Art. 8 Abs. 3) festgeschrieben. Die Bestimmung wartet weiterhin auf ihre Umset-
zung, betrug doch der nicht erklärbare Teil der Lohndifferenz zwischen Männern und 
Frauen 2017 immer noch 7,4 %. Diese Lohndiskriminierung hat nicht nur negative fi-
nanzielle Auswirkungen auf die betroffenen Frauen und ihre Familien, sondern ist hin-
sichtlich der Sozialversicherungen und Pensionskassenbeiträge auch von gesellschaft-
licher Relevanz. In der kantonalen Verwaltung Thurgau ist die Situation zwar besser, 
mit bis zu 3,9 % Lohndifferenz aber immer noch ungenügend. 
Auch der Kanton Thurgau soll mit gutem Beispiel vorangehen. Mit der Unterzeichnung 
der «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor», verpflichten sich die Kantone, 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Lohnfestsetzung und Funktionsbewertung 
befasst sind, für die Belange des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und 
Mann (GIG) zu sensibilisieren; in der öffentlichen Verwaltung die Einhaltung der Lohn-
gleichheit regelmassig zu überprüfen; die der öffentlichen Hand nahestehenden Körper-
schaften dazu zu ermutigen; der Lohngleichheit auch im Rahmen des öffentlichen Be-
schaffungs- und Subventionswesens Nachachtung zu verschaffen und über die konkre-
ten Ergebnisse dieses Engagements Bericht zu erstatten. 
Mit einer Unterzeichnung der Charta durch unseren Kanton würde ein starkes Zeichen 
gesetzt — auch im Sinn einer Ermutigung des Privatsektors, bei der Umsetzung des 
Gleichstellungsgesetzes mitzuziehen. 

Kreuzlingen/Wigoltingen, 8. März 2018 
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Nina Schläfli 	Sonia. 	Wiesmann 
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